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… und immer wieder: Allgemeine Augenschutz-
tragepflicht – ja oder nein?

Die Ausgangslage
Immer wieder kommt es zu Diskussio-
nen, ob die Einführung einer allgemeinen 
Augenschutztragepflicht im gesamten 
Betrieb oder doch zumindest in großen 
geschlossenen Bereichen des Betriebes die 
Lösung aller Probleme ist. 
Genau an dieser Stelle kommt es dann auch 
immer wieder zu Diskussionen zwischen 
Betriebsleitungen, die eine möglichst um-
fassende Augenschutztragepflicht einfüh-
ren wollen und Betriebsräten, die oft eine 
überzogene Vorgehensweise des Betriebes 
zu erkennen glauben und die Einführung 
einer allgemeinen, umfassenden Augen-
schutztragepflicht ablehnend gegenüber-
stehen. Dies kann bis zu Schiedsgerichtsver-
fahren führen, bei denen dann ein Richter 
zu klären hat, ob die Vorgehensweise des 
Betriebes nun richtig war oder nicht.

Die Gefährdungsbeurteilung
Vor der Einführung einer allgemeinen 
Augenschutztragepflicht muss natürlich 
vorab durch den Unternehmer eine Be-
urteilung der Gefährdungen erfolgen. 
In dieser Gefährdungsbeurteilung muss 
ermittelt werden, ob Gefahren – in die-
sem Fall für die Augen – bestehen. Dann 
ist zu klären, ob die Gefährdung nicht 
eliminiert oder durch technische und/
oder organisatorische Maßnahmen mini-
miert werden kann.
Erst, wenn alle diese Maßnahmen nicht 
ausreichen und trotzdem das Risiko von 
Augenverletzungen besteht, muss an 
dem konkreten Arbeitsplatz bzw. an dem 
Arbeitsbereich über die Einführung einer 
Augenschutztragepflicht nachgedacht 
werden.
Sehr oft endet hier in vielen Unterneh-
men die Gefährdungsbeurteilung, dabei 
ist natürlich jetzt zu prüfen, ob nicht 
durch die Einführung von Augenschutz 
neue zusätzliche Gefährdungen entste-
hen können. So muss zum Beispiel abge-
klärt werden, ob nicht der Augenschutz 
infolge der Umgebungsbedingungen 
zum Beschlagen neigt und sich damit die 
Sichtverhältnisse so stark verschlechtern, 
dass die Personen nicht mehr ohne Ge-
fährdung arbeiten können.
Erst in der Gesamtschau kann somit eine 
konkrete Augenschutztragepflicht am 

Arbeitsplatz bzw. im Arbeitsbereich ge-
funden werden. 
Bis zu dieser Stelle ist das Verfahren im 
allgemeinen zwischen Betriebsleitung 
und den Betriebsräten unstrittig.

Der Konflikt
Nun besteht in vielen Betrieben die Situ-
ation, dass die Arbeitsbereiche, an denen 
Augenschutz getragen werden muss, mehr 
oder weniger weit auseinander liegen, 
so dass es zwischen den Arbeitsbereichen 
Zonen gibt, in denen eigentlich das Tra-
gen von Augenschutz nicht notwendig 
wäre; hier setzt dann die Diskussion ein. 
Die Einen verweisen darauf, dass die 
 Abstände zwischen den Arbeitsbereichen 
so gering sind, dass es gar keinen Sinn 
macht, die Verpflichtung zum Tragen 
von Augenschutz zwischen diesen Berei-
chen aufzuheben, während die Anderen 
sagen, dass mit dieser Regelung eine un-
zumutbare Belastung der Beschäftigten 
vorliege. 

Die Lösungsansätze
An dieser Stelle müssen wir uns einmal 
ansehen, wie sich Menschen in diesen 
 Situationen verhalten. So kann immer 
wieder beobachtet werden, dass erfahrene 
Mitarbeiter vor Beginn der Tätigkeit ihre 
Schutzbrille aufsetzen. Es ist aber leider 
genau so immer wieder zu beobachten, 
dass die gleichen Personen, wenn sie ab-
gelenkt sind, ab und an versäumen, ihre 
Schutzbrille aufzusetzen und im Zwei-
felsfall gar nicht bemerken, dass sie die 
Schutzbrille nicht aufgesetzt haben. 
Nun wird häufig argumentiert, dass er-
fahrene Arbeiter in Eigenverantwortung 
ihre Schutzbrille immer regelrecht be-
nutzen, was aber, wie eben gezeigt, nicht 
immer der Fall ist. Die Frage ist also auch, 
ob nicht durch eine kleinteilige Aufglie-
derung von Betrieben in Bereiche mit 
und ohne Augenschutztragepflicht nach 
dem Motto „Brille auf, Brille ab, Brille auf, 
Brille ab“ eine zusätzliche psychische Be-
lastung der Mitarbeiter eingeführt wird, 
die man durch großräumigere Regelun-
gen verhindern könnte. Denn es stellt sich 
bei kleinteiligen Lösungen immer wieder 
die Frage: Muss ich hier denn nun Augen-
schutz tragen oder nicht? Wer überwacht 

das eigentlich ständig und vor allem er-
folgreich?
Die Frage ist natürlich auch, ob das Tra-
gen von Augenschutz tatsächlich eine 
unzumutbare Belastung darstellt. Als Bei-
spiel verweist der Autor auf Erfahrungen, 
dass Personen im Außenbetrieb beim 
 Tragen von Klarsichtbrillen gelegentlich 
über Druckprobleme wie Kopfschmerzen 
etc. klagen, wenn die selben Personen im 
Sommer bei starkem Sonnenschein das 
Tragen einer Sonnenbrille, die bis auf die 
filternde Sichtscheibe völlig identisch 
mit der „anderen“ Schutzbrille ist, diese 
als angenehm empfinden.
Diese Erfahrung verweist dann auch auf 
eine wichtige Maßnahme bei der Einfüh-
rung einer allgemeinen Schutzbrillen-
tragepflicht: Den Mitarbeitern sollen in 
jedem Fall mehrere geeignete Schutzbril-
len zur Auswahl angeboten werden. Eine 
Sache, die man selbst auswählen kann, 
ist sicher leichter zu akzeptieren, als eine 
Schutzbrille die nach dem Motto „passt 
schon“ aufoktroyiert wird. 
Darüber hinaus sollten den Trägern von 
Korrektionsbrillen in jeden Fall Korrek-
tionsschutzbrillen auf Kosten des Unter-
nehmens zur Verfügung gestellt werden. 
Die Alternative würde nämlich bedeuten, 
dass über Korrektionsbrillen Schutzbril-
len, sogenannte Überbrillen getragen 
werden müssten, was höchstens als Not-
lösung taugt, aber nicht zur Dauerbe-
nutzung. 
Es ist im übrigen darauf hinzuweisen, 
dass Korrektionsschutzbrillen im allge-
meinen wesentlich pfleglicher behandelt 
werden, als andere Schutzbrillen; sozu-
sagen, als persönliches Eigentum ange-
sehen werden. Die Erfahrungen zeigen, 
dass Korrektionsschutzbrillen 4- oder 
6-mal so lange halten, wie andere Schutz-
brillen, somit eine Korrektionsschutz-
brille mit Einstärkengläsern auf Dauer 
wahrscheinlich kostengünstiger ist, als 
die immer wieder zur Verfügungstellung 
von „normalen“ Schutzbrillen.

Interessant bei der Debatte zur Einfüh-
rung einer allgemeinen Augenschutz-
tragepflicht in Betrieben ist die Diskus-
sion über die Gefährdungsbeurteilung, 
die letztendlich zur Einführung der all-
gemeinen Augenschutztragepflicht 
 führten. 
Denn immer wieder gibt es Diskussionen 
darüber, ob die Gefährdung „gewollt“ 
nicht viel zu hoch eingeschätzt werde. 
Nach Ansicht einiger Betriebsräte sei die 
Gefährdung doch so gering, dass sie zu 
vernachlässigen sei. Nun ist an dieser 
Stelle manchmal schwer zu argumentie-
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ren, auf der anderen Seite kann aller-
dings auch nicht gewartet werden bis der 
Ernstfall, also Eintritt einer Augenverlet-
zung, beweist, dass die Gefährdungs-
beurteilung richtig war. 
Derartige Diskussionen zeigen aller-
dings auch wie wichtig es ist, die Mit-
arbeiter vor Ort in die Gefährdungsbeur-
teilung einzubeziehen. Die Erfahrung 
zeigt, dass Maßnahmen, die durch eine 
Gefährdungs beurteilung oder Einbezie-
hung der Mitarbeiter eingeführt werden, 
im allgemeinen leichter und problemlo-
ser akzeptiert und eingehalten werden: 
Meines Erachtens ein guter Weg im Vor-
feld einer „allgemeinen“ Augenschutz-
tragepflicht. 

Wichtig:  Eine Augenschutztragepflicht 
in welcher Form auch immer betrifft 
alle Mitarbeiter des Betriebes, aber auch 
alle Besucher. Hier dürfen konsequenter-
weise keine Ausnahmen gemacht, insbe-
sondere haben alle Führungskräfte eine 
besondere Vorbildfunktion.

Die Zusammenfassung
Die Frage: „Allgemeine Augenschutztrage-
pflicht ja oder nein?“ kann, wie vielleicht 
auch zu erwarten war, weder mit ja oder 
nein beantwortet werden. Wie es so schön 
heißt „es kommt immer auf den Einzel-
fall an“. Vielfach kommt der Druck zur 
Einführung einer „allgemeinen“ Augen-
schutztragepflicht eher auch aus der Tra-
dition angelsäch sischer Unternehmen, 
bei denen die Augenschutztragepflicht 
manchmal bereits auf dem Parkplatz au-
ßerhalb des Be triebes beginnt und erst 
wieder mit dem  Besteigen des Autos nach 
der Schicht endet. Man muss hierbei al-
lerdings beachten, dass sich in diesen Be-
trieben, zum Beispiel in den USA, der Un-
ternehmer haftungsrechtlich umfassend 
absichern muss und dies macht er mit 
 einer hundertprozentigen Augenschutz-
tragepflicht auch in den Bereichen, wo 
jeder sagt, dass es hier eigentlich gar 
nicht zu einer Gefährdung der Augen 
kommen kann, eher im Gegenteil kön-
nen Gefährdungen durch Beschlagen der 

Brille, Streulicht, Einschränkung des Ge-
sichtsfelds ent stehen. 
Ich bin allerdings der Ansicht, dass über 
die Frage der Einführung einer „allge-
meinen“ Augenschutztragepflicht gründ-
lich nachgedacht und diskutiert werden 
sollte und dass diese Maßnahme allein 
natürlich kein Allheilmittel gegen die Ge-
fährdung der Augen sein kann.
Die Frage der allgemeinen Augenschutz-
tragepflicht wird also durchaus unter-
schiedlich und sogar kontrovers diskutiert.
Welche Meinung haben Sie? Welche Er-
fahrungen haben Sie gemacht. Welcher 
Weg scheint Ihnen der richtige?
Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und 
 Meinungen mit. Ich bin sehr an Ihren Er-
fahrungen inte ressiert.

Autor
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